ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

fir den Verkauf und die Lieferung von Software-Support-Leistungen
Stand: 01.06.2001

1. Praambel

1.1 Der Auftragnehmer nimmt Auftrage entgegen, verkauft, vermietet und liefert aus-
schlieBlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Diese nachste-
henden Bedingungen gelten fur alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein
von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen dieses Vertrages
durchfahrt.

1.2 Miindlich vereinbarte Anderungen oder Erganzungen dieses Vertrages sind nur

wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestatigt worden sind.

1.3 Angebote sind grundsatzlich freibleibend.

2. Lieferung

2.1Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

2.2 AufbewahrungsmalRnahmen und Aufbewahrungskosten, die aus Grinden not-
wendig werden, die in der Sphare des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten
und auf Kosten des Auftraggebers.

2.3 Angekiindigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschaft vereinbart worden ist,
als blo® annadhernd geschatzt. Héhere Gewalt oder andere unvorhergesehene

Hindernisse in der Sphare des Auftragnehmers oder dessen Unterlieferanten

entbinden den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.



2.4Der Vertrag kann unter anderem auch die Konzeption eines Softwareeinsatzes,
die Bestandsaufnahme des bestehenden Softwaresystemes, die Erstellung einer
Anforderungsdefinition fur das kunftige Softwaresystem, die Umsetzung der An-
forderungsdefinition in funktionalen Spezifikationen, das Projektmanagement, die
Erstellung von Individualsoftware, den Verkauf von Software und Hardware, die
Einschulung und Umstellungsunterstutzung, die Wartung und Weiterentwicklung
der Software, die Ubertragung und Urheber- und Verwandtenschutzrechten, die
Herstellung von Datentragern, Online-Betrieb, Online-Betreuung, Patch-Betrieb,
Datenbankverwaltung, Betreuung Wan (Wide Area Network), Betreuung LAN

(Local Area Network) und sonstigen Dienstleistungen.

2.5Grundlage fur die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leis-
tungsbeschreibung, die der Auftragnehmer auf Grund der ihm zur Verfugung ge-
stellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet, bzw. der Auftraggeber zur Ver-
fligung stellt.

3. Preise

3.1 Die genannten Preise enthalten, falls nicht explizit angegeben, keine Umsatz-

steuer.

3.2 Die Berechnung der Preise erfolgt in Euro

3.3 Ein Versand von Programmtragern, Dokumentationen und Leistungsbeschrei-
bungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Dartber hinaus vom
Auftraggeber gewinschte Schulungen und Erklarungen werden gesondert in
Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des Auftraggebers.

4. Zahlung

4.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit moglich, umgehend nach Lieferung.

4.2 Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fallig.
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4.3 Bei Auftragen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt,

nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

4.4 Bei dem Auftragnehmer einlangende Zahlungen tilgen zuerst Zinseszinsen, dann
Zinsen und Nebenspesen, dann die vorprozessualen Kosten (falls diese zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren), wie Kosten eines
beigezogenen Anwaltes und Inkassoburos, dann das aushaftende Kapital, be-

ginnend bei der altesten Schuld.

4.5 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im bankublichen

Ausmal} verrechnet.

5. Eigentumsrecht

5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlichen Bezahlung (einschliel3lich Zinsen und

Kosten) uneingeschranktes Eigentum des Auftragnehmers.

5.2 In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rucktritt

vom Vertrag, wenn dieser ausdrucklich erklart wird.

5.3 Bei Warenrticknahme ist der Auftraggeber berechtigt, angefallene Transport- und

Manipulationsspesen zu verrechnen.

6. Kostenvoranschlag

6.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch

keine Gewahr fir die Richtigkeit Gbernommen werden.

6.2 Kostenvoranschlage sind entgeltlich. Ein fur den Kostenvoranschlag bezahltes
Entgelt wird gutgeschrieben, wenn auf Grund dieses Kostenvoranschlages ein

Auftrag erteilt wird.



7. Mahn- und Inkassospesen

7.1 Fur den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auf-
tragnehmer samtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten (sofern
sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren), wie etwa

Anwaltshonorare und Kosten von Inkasssoblros, zu refundieren.

7.2 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der

Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von Euro 10,-- zu bezahlen.

8. Gewabhrleistung, Garantie und Haftung

8.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur
die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dal} die
Verbesserung oder der Austausch unmdglich ist oder fur den Auftragnehmer, vergli-
chen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhaltnismallig hohen Aufwand verbun-
den ware. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Wa-
re, der Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe fir den Ubernehmer
verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbes-
serung oder den Austausch nach Ubergabe der Ware durch den Auftraggeber in an-

gemessener Frist durchzuflhren.

8.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmdglich oder flr den
Auftragnehmer mit einem unverhaltnismaflig hohen Aufwand verbunden, so hat der
Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen ge-
ringflgigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe gilt, wenn der Auf-
tragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in ange-
messener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen fur den Auftraggeber mit erheblichen
Unannehmlichkeiten verbunden waren und wenn sie ihm aus triftigen, in der Person

des Autragnehmers liegenden Grinden, unzumutbar sind.

8.3 Der Auftraggeber muf} sein Recht auf Gewahrleistung bei unbeweglichen Sachen
binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen. Diese Bestimmung gilt nicht fur

Verbrauchergeschafte nach dem KSchG.



8.4 Von der Gewahrleistung ausgenommen sind Verschleilteile und Zubehor (wie
z.B. Datentrager, Typenrader, etc.) sowie Reparaturen infolge externer Einflusse (wie
z.B. die Verwendung nicht autorisierter Datentrager oder Eingriffe Dritter). Werden
die Vertragsgegenstande in Verbindung mit Geraten und/oder Programmen Dritter
eingesetzt, besteht eine Gewahrleistung fur Funktions- und Leistungsmangel der
Vertragsgegenstande nur dann, wenn solche Mangel auch ohne eine derartige Ver-

bindung auftreten.

8.5 Uber den Gewahrleistungsrahmen hinaus kdénnen zusatzliche Garantieleistungen
bestellt werden. Auch fur diese Leistungen gelten die gegenstandlichen Bedingun-
gen. Fur den Fall einer derartigen Garantie erklart der Auftragnehmer, daf® durch die-

se Garantie das Gewabhrleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschrankt wird.

8.6 Wird vom Auftragnehmer eine gebrauchte bewegliche Ware an den Auftraggeber
geliefert oder verkauft, muld der Auftraggeber sein Recht auf Gewahrleistung binnen

einem Jahr gerichtlich geltend machen.

8.7 Ist vom Auftragnehmer ein wesentlicher Mangel des Softwareprogrammes zu
behandeln, ist der Auftraggeber zwecks genauer Untersuchung von eventuell auftre-
tenden Fehlern verpflichtet, das von ihm verwendete Computersystem, das Soft-
wareprogramm, Protokolle, Diagnoseunterlagen und Daten im angemessenen Um-
fang fur Testzwecke wahrend der Normalarbeitszeit dem Auftragnehmer kostenlos

zur Verfugung zu stellen und den Auftragnehmer zu unterstutzen.

9. Vertragsrucktritt

9.1 Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Grinden, wie insbesonders Konkurs
des Auftraggebers oder Konkursabweisung mangels Vermdgens, so wie bei Zah-
lungsverzug des Kunden, ist der Auftragnehmer zum Rucktritt vom Vertrag be-

rechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Ganze erfillt ist.

9.2 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer von allen weiteren

Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden.



9.3 Tritt der Auftraggeber, ohne dazu berechtigt zu sein, vom Vertrag zuriick oder
begehrt er seine Aufhebung, so hat der Auftragnehmer die Wahl, auf die Erful-
lung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustim-

men.

10. Aufrechnung

10.1 Der Auftraggeber verzichtet auf die Moglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt je-
doch nicht gegenuber Verbrauchern fir den Fall der Zahlungsunfahigkeit des
Auftragnehmers sowie fur Gegenforderungen, die in rechtlichem Zusammenhang
stehen, gerichtlich festgestellt oder anerkannt wurden. In diesen Fallen besteht

fur Verbraucher die Mdglichkeit der Aufrechnung.

11. Hohere Gewalt

11.1 Hohere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Spahre des
Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten Verpflich-
tungen, wie zb. Betriebs- und Verkehrsstérungen im Bereich des Auftraggebers.
Hohere Gewalt und unvorgesehene Ereignisse gelten befreien den Auftragneh-
mer fur die Dauer der Behinderung von der zu erbringenden Leistung, ohne dal}

dem Auftraggeber dadurch Anspriiche auf Preisminderung entstehen.

12. Urheber-, Leistungsschutzrechte und Nutzung

12.1 Der Auftragnehmer bleibt Inhaber aller Urheber- und Leistungsschutzrechte an
der Software / Datenbank einschlie3lich der zugehoérigen Unterlagen. Dies gilt
auch dann, wenn der Auftraggeber die Software mit Einwilligung des Anbieters

verandert, bearbeitet oder mit anderer Software verbindet.

12.2 Vorhandene Kennzeichnungen, Urheberrechtsvermerke oder Eigentumshinwei-
se des Anbieters durften vom Auftraggeber nicht beseitigt, bzw. verandert wer-

den.



12.3 Die Software ist nur zur Verwendung zum eigenen Gebrauch des Auftraggebers
bestimmt. Der Auftraggeber erhalt ausschliel3lich das Recht die Software nach
Bezahlung des vereinbarten Entgeltes ausschlieBlich zu eigenen Zwecken, nur
fur die im Vertrag spezifizierte Hardware im Ausmal} der erworbenen Anzahl Li-

zenzen fur die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplatzen zu verwenden.

12.4 Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentati-
onen, etc.) stehen dem Auftragnehmer, bzw. dessen Lizenzgebern zu. Durch den
gegenstandlichen Vertrag wird vom Auftraggeber lediglich eine Werknutzungs-

bewilligung erworben.

12.5 Die Anfertigung von Kopien fur Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem
Auftraggeber nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftrag-
nehmer unter der Bedingung gestattet, daf® in der Software kein ausdruckliches
Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist und dafl samtliche Copyright-

und Eigentumsvermerke in diesen Kopien unverandert mitibertragen werden.

13.Datenschutz und Adressenanderung

13.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dal} die im Kaufvertrag mitenthalte-
nen personenbezogenen Daten in Erfullung des Vertrages vom Auftragnehmer

automationsunterstitzt gespeichert und verarbeitet werden kdénnen.

13.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Anderungen seiner Wohn-
bzw. Geschaftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenstandliche
Rechtsgeschaft nicht beiderseitig vollstandig erfullt ist. Wird die Mitteilung unter-
lassen, so gelten Erklarungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt

bekanntgegebene Adresse gesendet werden.
14.Gerichtsstand und anwendbares Recht
14.1 Es gilt Osterreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-

Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Es wird Osterreichische inlandische Gerichts-

barkeit vereinbart.



14.2 Fur alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewohnlichen
Aufenthalt oder Ort der Beschaftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte zustandig, in dessen Sprengel
der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewdhnlichen Aufenthalt oder Ort der Be-

schaftigung hat.

14.3 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschéaftsbedingungen ungul-
tig oder unwirksam, so wird hiedurch die Glltigkeit der Ubrigen Bestimmungen
nicht berahrt.



	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

